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Deutsche Rechtsaltertümer in unsrer heutigen
deutschen Sprache
von Günther in Gießen

(Fortsetzung)

6. Gerichtsverfassung und Prozeß
(Allgemeines; das Verfahren bis zum Beweise)

ls eine fast ebenso reiche Quelle für die inannigfachsten Wort¬
gebilde und Redcweudungen unsrer täglichen Umgangssprache wie
das Strafrecht früherer Zeiten erscheint endlich auch das ältere
deutsche Gerichtswesen, die Gerichtsverfassung uud das Gerichts¬
verfahren. Der Grund dafür ist wohl vor allem darin zu sehe»,

..daß sich, ebenso wie einst die Strafvollstreckung, auch der ganze
Prozeß — und zwar ursprünglich sowohl in Zivil- als in Strafsachen -
jahrhundertelang in vollster Öffentlichkeit (und nach dem Grundsätze der
Mündlichkeit oder Umnittelbarkeit) abgespielt hat, sodaß seine einzelnen Vor¬
gänge und die darauf bezüglichen besondern Ausdrücke beim Volle schon fest
emgelebt waren, als später der auf den Prinzipien der Heimlichkeit und Schrift-
uchkeit beruhende „gemeine" Prozeß vorübergehend zur Herrschaft gelangte.

Ganz besonders charakteristisch tritt die innige Beziehung der deutscheil
Sprache zu dem Gerichtswesen zunächst schon darin hervor, daß unsre beiden
allgemeinsten Wörter, die wir jetzt täglich, ja stündlich für die verschiedensten
Gegenstände uud Begriffe im Mnnde führen, nämlich „Ding" und „Sache,"
ou!sem Nechtszweige entlehnt süld. „Ding" (cchd, nnd mhd. clino skillinoj, cking';
altnvrd, tlüuA, langob, t-lliux) bedeutete' nämlich ursprünglich die Gerichtsver-
mmmlung oder Gerichtsstätte, auch wohl die öffentliche Versammlung überhaupt,
woran noch der heutige Gebrauch von „Thing" in den nordischen Ländern zur Be-
Mchnnng der parlamentarischen Versammlungen, wie Folkething, Landsthing,
^torthing usw., erinnert. Weiter umfaßte das Wort die Gerichtsverhandlung
und im Anschluß daran auch wohl andre Verhandlungen oder Angelegenheiten
^'rgl. Luthers Bibelübersetzung: „Sechs Tage sollst du arbeiten und alle
^nue Dinge beschicken," ferner: „das ist ein ander Ding," „vor allen
-^ngeii," ^guter Dinge sein," „mit rechten Dingen zugehn," auch
"Ichlechterdings," „nenerdings," „allerdings" usw.). Weil aber auch
oer Gegenstand der Gerichtsverhandlung als „Ding" bezeichnet wurde, so
M stch danach schließlich eine Übertraguug auch auf jeden andern Gegcn-
mno, ^ „substantielle Sache" überhaupt ergeben; daher auch „die ding-

^chte," ein „dinglicher Anspruch" oder die „Dinglichkeit" eines Rechts-
"ryMmsses in der juristischen Terminologie. Ja sogar damit erscheint die Ent-
-omuttigsgeschlchte des Wortes noch nicht völlig abgeschlossen, deun in neuerer
^ ^" ^ verächtlich wohl auch für Menschen („der Dings, Dingsda
^r Duigerich"), namentlich für Kinder oder Mädchen („dnmmes. einfältiges
-"i g ) gebraucht. Trotz alledem vermag der Sprachforscher auch heute
, ^ ""^'^ Grundbedeutung von „Ding" in verschieden Ausdrücken
"uo Redensarten unsrer Sprache zu erkennen. Sie liegt z. B. ohne Zweifel
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zugrunde bei den Zeitwörtern „dingen" (ausdingen, abdingen; ursprüng¬
lich — gerichtlich verhandeln, dann verhandeln überhaupt, feilschen, anwerben,
mieten), „(sich) verdingen," „bedingen" (ausbedingen), „jemand dingfest
machen" (— festnehmen zur gerichtlichen Uutersuchung). Dasselbe gilt natür¬
lich vvn den Substantiven „Beding," „Bedingung," „Vcrdingung,"
„Gedinge" („Leibgedinge"). Aber auch in dem bekannten Spruche: „Ällesrj
guten Dinge sind drei" bedeutet Ding zunächst Gerichtsverhandlung oder
Gerichtstermin; er hatte also ursprünglich einen spezifisch juristischen Inhalt,
während wir ihn heute nur in einem ganz allgemeinen Sinne gebrauchen, „etwa
wie in Lessings Minna von Barnhelm der Wirt dies Sprüchlein bei Prüfung
des dritten Glases echten Dcmzigers dem zögernden Just in empfehlende Er¬
innerung bringt" (Cvhn, Deutsches Recht im Munde des Volks usw., Heidel¬
berg 1888, S. 4). Wie die Zahl drei — eine mythische Zahl aller Natur¬
religionen — von jeher bei den Germanen als heilig gegolten und in Sage,
Religion, Sitte und Recht eine hervorragende Rolle gespielt hat, so „konnte
auch vor Gericht . . . keine Verurteilung in der Sache selbst ergehn, bevor
nicht eine dreimalige Vorladung des Verklagten stattgcfnnden, ... es mußten
eben der ordentlichen Gerichtsversannnlungen, der echten oder guten Dinge
sGegens.: gebotene Dinges drei sein" (Cohn, a. a. O.). Erst nach dreimaligem
Nichterscheinen konnte also gegen den Ausgebliebnen ein Kontumazialverfnhren
eingeleitet, und er dnriu verurteilt werden (vgl. z. B. Sachsensp. I I I, Art. 39, § 3),
wie er umgekehrt auch freigesprochen wurde bei dreimaligem Ausbleiben des
Klägers, „wenn dieser ein Gut mit. Beschlag belegt hatte" (vergl. Sachße
in d. Zeitschr. f. deutsches Recht, XVI 1856, 'S. 121/22).

Auch unsre Ausdrücke „verteidigen," „Verteidigung" und „Ver¬
teidiger," wie noch jetzt gesetzlich der Rechtsbeistand des Angeklagten im Straf¬
prozesse heißt, stehn in einem viel engern Zusammenhange mit dem „Ding"
des altdeutschen Rechtslebens, als man auf den ersten Blick vermutet. Da
nämlich bei den Germanen nach einem wohl alt-arischen Grundsätze die
Rechtspflege ruhen mnßte, sobald „die Sonne zu Gnaden gegangen," oder mit
andern Worten jede Gerichtsverhandlung regelmäßig nur bei Tage (vor
Sonnenuntergang) geschehendurfte, so bezeichnete man sie auch wohl — statt
bloß als „Ding" — genauer als „Tageding" (cihd. wAaäino, altsächs. clggÄ-
tlungi, clAAtlrinAi, niederd. ZeMäinZ). Daraus entstand dann zunächst das
ältere Wort „Taidiug" oder „Teiding" (schon mhd. wiclwc:, ttüäinA^ „gericht¬
liche Verhandlung, Unterhandlung," später auch „unnützes Geschwätz"; vergl.
„Narrenteidinge" — Narretei) und weiter durch Vermittlung des Zeitwortes
„tÄMclinAkir" (ahd. tÄAo,clinA0n,niederd. äciFeclinASn, cleAeäinß'cm, eigentlich:
eine sRechtsjsache während eines Tages- zu Ende bringen) oder „tkickisnjgcin/
tü.cl^njg'6n (verwandt cmch mit „betätigen," seit dem vierzehnten und fünfzehnten
Jahrhundert auch „vortÄclisnsg'srt," uiederl. verclocliMm) unser neuhochdeutsches
„verteidigen" (und das Hauptwort „Verteidigung") sür die Tätigkeit des
Nechtsbeistandes vor Gericht (des „Verteidigers"), dessen jetziger Gebrnnch auch
für „sich wehren" im Kampfe mit der Waffe und dann überhaupt für „sich
verantworten," mithin erst als eine Erweiterung des ursprünglichen, rein juristischen
Begriffes erscheint.

Bei dieser Gelegenheit sei zugleich noch daran erinnert, daß der Ausdruck
„Tagfahrt," d. h. ursprünglich die Fahrt znr gerichtlichen Verhandlung, dann
diese selbst (vergl. das Holland. Dg^v-uu-ä Landtag), für den „Termin" zu
einer Gerichtsverhandlung nach dein oberdeutschen Sprachgebrauche noch jetzt
ziemlich allgemein geläufig ist, während sich das einfache Wort „Tag" von
seiner engern Bedeutung „Gerichtstag," „Gerichtssitzung" in gewissen Zusammen¬
setzungen zu dem Begriffe „Sitzung" oder „Versammlung" überhaupt (so
z. B. „Juristen-, Philologen-, Ärztetag"), ja sogar zu einer Bezeichnung von
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zeitweise „tagenden" Körperschaften erweiterthat (vgl. „Reichstag/' „Land¬
tag"). Endlich unterliegt es Wohl keinem Zweifel, daß mit der ältern juristischen
Bedeutung des Wortes „Ding" (namentlich im Sinne der Gerichts- bezw. Volks¬
versammlung) auch der Name unsers zweiten Wochentages, Dienstag (nicht
'.Dienstag" oder gar „Diensttag" zu schreiben, obwohl er volksetymologisch an
Dienst angelehnt ist) in Zusammenhang gebracht werden darf. Dafür spricht
nicht nur die ältere nieder- und mitteldeutsche Form „Dingstag" (Dingsdag),
sondern auch der Umstand, daß bei den Germanen, wie nachgewiesenist, mit Vor¬
liebe der Dienstag (neben dem Donnerstage) zum Gerichtstage gewählt wurde,
Wenn man jetzt auch vorzieht, das Wort zunächst auf den in einer germanisch¬
lateinischen Inschrift als „Nars rillnAsus" bezeichneten germanischen Kriegsgott
^iu oder Ao (vergl. das griech. ^sus, altgerm. Ilvvg.2, cmgels. ?iv, altnord. ?yr)
zu beziehen, der übrigens — nach einer weitverbreiteten Ansicht — zugleich auch
Gott des Dinges, d.h. der Versammlungen nnd der Gerichte, gewesen sein soll.
Diesen Tatsachen entspricht einerseits das sranzvsische „mÄrcli" (und das italienische
„MNteäi," latein. Nartis cllos), andrerseits das englische „wösn-^" (cmgels.
twvsll-«»', altnord. t^sä^gr, schwedisch tiscl^', dänisch tirsä-ig-) uud das ober¬
deutsche, besonders auf alemannischem Gebiete heimische Ziestag (ÄstÄg', nsstig',
Zischtig bei.^ebel), das zuweilen vom Volke auch in „Zinstag" umgewandelt
worden ist.

Einen fast noch ausfälligern Bedentungswcchsel als das „Ding" hat unsre
"Sache" im Laufe der Zellen durchmachen müssen. Denn „Sache" (ahd.
8Kllllg., sAelliz,, altsüchs. sal«. got. silly'o, altnord. sölc) war einst zunächst nur
gleichbedeutend mit Streit, Kampf, Verfolgung (daher „Ursache" im ältern
Sprachgebrauch oft„Veranlassung zum Streit"), nahm aber schon früh den
Ipeziellern Begriff „gerichtlicher Streit, Rechtshandel, Rechtssache, Streit¬
objekt" nn (vergl. Luther: „eine Sache miteinander oder wider einen haben")
und verallgemeinerte sich dann von da ans wieder in ähnlicher Weise wie
„Ätng," sodaß es heute für alle möglichen „greifbaren" Gegenstände (vgl. das
"Sachenrecht" dingliches Recht, 'im Gegensatze bes. zum Personenrechte, nnd
^ .'beweglichen" nnd „unbeweglichen Sachen" der Juristen), daneben

cwer auch noch — in abstrakter Weise — für jede Art von „Geschäft, Obliegcn-
^ll, Angelegenheit, Vorgang" verwandt werden kann (so z. B.: „er macht
tt"le Sachc'gut," „das ist seine jnicht meines Sache," Sache des Taktes,"
" ^ne böseSa ch e," „ u n verrichteter S a ch e," „das tut n i ch t s z u r (L? a ch e,"
"Kur Sache kommen" usw.).

Auch der ältere und engere Sinn des Wortes („Sache" ^ Rechtssache)
^st zwar aus dem Sprachgebrauche der Gegenwart noch nicht ganz verschwunden;

n finden es aber doch nicht mehr bloß komisch, sondern anch schon verzeihlich,
wen» der „in Sachen seines Vaters" vor Gericht geladne junge Bauer mit

w ihm viel zu weiten Kleidungsstücken seines Erzeugers angetan vor den er-
raunten Augen der gestrengen Zerren Nichter erscheint. Etwas deutlicher em-

pslnden wir die Beziehung zu der „Sache" als „gerichtlicher Streitsache" wohl
wch m den znsammengesetllenHauptwörtern „Widersacher" (ahd. vict^rsinzln)
^ergl^ siu-lu«^ streiten >, d.'h. zunächst Gegner im Rechtsstreite, dann überhaupt
^guer) „Sachwalter" (d. h. der, der jemandes Rechtssache führt, der
'uem^auwalt, Verteidiger), ferner in den dem Juristen noch recht geläufigen
'^. '"Wchen," „Strafsachen" u. a. m. (z. B. Neichsgcrichtseutschei'dungenin
^ vnstuhcn „Kammern für Handelssachen") sowie in dein heute allerdings schon
«mav veralteten Zeitworte „sachfäll ig werden" für „im Prozesse unterliegen."

'l ^ welchen sonderbaren Wegen die Entwicklung nnsrer Sprache sich aber
wor? P c^^.! ^"^'^ lehrreiches Beispiel das Schicksal des Zeit¬

ig „tosen." Denn daß auch dieses einst in einem Zusammenhange mit
"^acye un altern Wortsinne gestanden hat, ist heute wohl uur noch dein Sprach-
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forscher bekannt. Nach der Wiedergabe der „Sache" (^ Rechtssache) durch
das lateinische viiusa (frz. ollnss, ital. vosu., cchd. Kös-Y entstand nänilich zu¬
nächst ein davon abgeleitetes Verbum eausari (— einen Rechtshandel führen,
gerichtlich verhandeln), daraus sodann das deutsche Lehnwort „kosen" (ahd.
Icüsöir), das anfänglich in derselben, später allmählich in der allgemeinern Be¬
deutung „ein Gespräch führen, sich unterhalten, plaudern" gebraucht wurde,
in der neuern Zeit aber schließlich wieder den engern, dem Rechtswegen jedoch
völlig fernliegenden Sinn „ein Liebesgespräch führen" oder überhaupt wohl
allgemein „freundlich plaudern," „schmeichlerisch, vertraulich (wie unter Liebenden)
reden" angenommen hat, nach dem Vorbilde von „liebkosen," mit dem es in
der Literatur zuweilen auch gleichbedeutend gebraucht worden ist.

In der ältern Zeit konnte ein eigentliches Gerichtsverfahren unter Um¬
ständen ganz wegfallen oder doch der Prozeß sehr beschleunigt werden, wenn
ein Verbrecher „auf handfester Tat" — in ll^iMti — ergriffen wurde.
Wer eine solche Tat wahrnahm, mußte aber sofort einen lanten Ruf erheben,
der die Nachbarn („Schreimannen") aufforderte, zur Hilfe oder zur Zeugcnschaft
herbeizueilen, worauf der Missetäter, falls sein Verbrechen mit Friedlosigleit
belegt war (namentlich auch bei seiner Widersetzung gegen die Festnahme), auf
der Stelle getötet werdeu, sonst wenigstens sofort (ohne Ladung und förm¬
liche Klage) vor Gericht geführt werdeu durfte zum Zwecke summarischer Ab¬
urteilung des Falles. Die Erhebung jenes Nnfcs an die Gemeindegenossen
aber nannte man das „Gerüste" (ahd. KiruM, ahd. Gloss. ela-mom Acllruolti,
mhd. gxzrllcilts) oder „Gerüchte" — ein juristischer Kunstansdruck, auf den höchst
wahrscheinlich unsre modernen Wörter „Gerücht" (— „Ruf," in dem jemand
steht), „berüchtigt," „ruchbar," „anrüchig" (älter „anrüchtig"), ja
vielleicht auch noch die Redensart „in keinem guten Gerüche ftehn" zuriick-
gchn. Die Gerüchtsinterjektionen, die uns allerdings erst durch spätere Quellen
überliefert sind, stammen zum Teil schon aus dein höchsten Altertum und hatten
meist die Bedeutung „Kommt heraus, kommt hierher," wie z. B. das nieder¬
deutsche tioclütk (— ziehet heraus) und das hochdeutsche MtLr, Wwr (^ xislist
Kar), von dem wohl unser „Zeterschrei" herkommt, das wir heute auch bei
gerichtlich völlig belanglosen Vorgängen „erheben" können (vgl. auch „Zeter,"
„Zetterund Wetter," „Gezeter," „zetern," „zetternund wettern" u.a.m.). Einzelne
Ausrufe bezogen sich auch auf die besoudre Veranlassung, wie ckibio, iriorclio
(vgl. das noch erhaltne „Zeter und Mvrdio, Zeter-Mordio") oder ivurüi
(als Ausruf zur Unterstützililg bei Feuersbrünsten, „Feuerlärm," noch in neuerer
Zeit vielfach gebräuchlich), während wieder andre Formen des Gerüsts Hilfe,
namentlich bewaffnete Hilfe begehrten, so die Rufe llilt'iv, -wApsnio, das
romanische -ulunml (ital. g-rins, franz. Äl>!U'iu.s, d. h. zu den Waffen), die
Quelle unsers Fremdworts „Alarm" (Alarmruf, Lärm), und endlich das llculu-IIö
(Hcilallgeschrei), das manche anch in dem bekannten Weidmanusruf „Halali"
(bei Erlegung des gehetzten Wildes) haben wieder erkennen wollen.*)

Handelte es sich nicht um „handfeste Tat," so mußte der in seinem Rechte Ver¬
letzte immer ausdrücklichdie „Klage erheben," d. h. eigentlich mit lauter Stimme,
mit Wehegeschrei das vorbringen, wodurch er sich gekränkt oder gestört fühlte.
Nur dann konnte ihn der Nichter „rovktos llvlvvQ," während andernfalls nach
dem bekannten Motto: „Wo kein Kläger, da (ist janchj) kein Richter"
— das hente auch schon mehr den Charakter eines allgemeinen Sprichworts an
sich trägt — die Sache unverfolgt bleiben mußte. Eingeleitet wurde aber die

^) Dafür ist neuerdings bes. Ur. v. Freudorf (Lörrach) eingetreten (in der „Beilage
zur Allgemeinen Zeitung," Jahrg. 1901, Nr. 182, S. 6, 7 smit weitern Literaturangnbeuj)! gegen
diesen aber ausdrücklich wieder: Dr. M. S. Moharrem Bey, ebds., 1901, Nr. 2W, S. 7, 8,
nach dem das Wort arabischen Ursprungs sein soll. — Für Ableitung aus dem Fran¬
zösischen („da. I» Iit»y noch H. Paul, Deutsches Wörterbuch, Halle, 1897, S. 198.
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Klage durch eine in feierlicher Weise vorzunehmende Ladung des Gegners (Misse¬
täters) zum Rechtsstreite („MMnitio"), bei der sich freilich die Mitwirkung des
Gerichts m.ch erst allmählich ausgebildet hat („dannitio"). Ans den Formalitäten
der gerichtlichen Ladung in späterer Zeit verdient ein besondrer Brauch der
namentlich iu Westfalen — .ans roter Erde" - tätig gewesenen Femgerichte
hier deshalb besonders hervorgehoben zn werden, weil u. chm der Ursprung
einer deutschen Redensart — nämlich „einen Span wider jemand haden —
zu erkennen ist. Wie Th. Lindner in seinem großen Werke „Die ^eme
(1- Aufl. Münster und Paderborn, 1888. S. 584) ausführt, wurden alle Bc-
stimmungeu und Gesetze" der Femgerichte „über die Unverletzbarkeit (lyrer)
Gerichts'boten" immer aufs nene übertreten, „Daher kam man früh daraus,
solche Gefahren möglichst zn vermeide... wie schon die Nuprechtsckien Fragen (vom
Jahre 1408, Z 6) schildern: »Wenn der Verklagte auf einen. Schlosse M m
das man ohne Gefahr nicht kommen kann, so mögen die Schöffen des Rachtv
vor dasselbe reite... in den Türriegel drei Kerbe., hauen und euien Komgs-
pfennig hineinlegen, den Ladebrief anheften und die Wächter rufen, damit sie die
Ladung bestellen. Die aus gehauenen Späne nehmen sie zum Zeichen mit«
Ähnlich laute., die Anordnungen der Arnsberger Refor.nat.on von 1/37 ^'gl.
Lindner. a. a. O. S. 584, wo auch historische Beispiele des Vollzugs a.w den
Jahren 1433 nud 1441). Vou diesem auch sonst wohl noch m Dentschland
l'dlich gewesenen und anscheinend bis in neuere Zeiten hine.n be. de.n oberbay¬
rischen Haberfeldtreiben — dem modernen Seitenstücke zn den Femgerichten —
beobachteten ^ Ausschneiden des Spans als symbolischer Ladung darf man also
Wohl mit Recht die Wenduug „einen Span wieder jemand haben" her¬
leite... Der andern - - schon in den Nuprechtschen Fragen gleichfalls er¬
wähnten — Sitte der Femgerichte, nämlich der, die Borladebriefe — nur einen.
Dolche - an dem Tore des zu Ladeuden oder auch wohl in Gartenzäunen.
«" Kreuzwegen usw. anzuheften, zu „stecken" (wofür historische Beispiele be.
Lu.di.er, S. 583/84), verdankt aber unsre Sprache höchstU'ährscheinlichmcht
nur den juristischen Kunstausdruck „Steckbrief," bei dein sich „Bnef" noch
w dem ülteru Sinne von „Erlaß, Urkunde" erhalten hat (vgl. auch Ablaß-,
Adels-, Lehns-, Meister-, Kauf-, Schuld-. Wechsel-, Frachtbrief uud das Zeit¬
wort „verbriefen"), sondern vielleicht auch noch die volkstümliche Redensart es
einem" oder „einem etwas stecken," die übrigens heute m einem mehr-
fachen Sinne aebrcincht wird. , ^ , „ .

Zur „Hegnng" des Gerichts trat n.an in der alteren Zeit muner an ortlich
genau bestinuuten Dingstätten. 'ueist unter einzelnen ^oßen schattigen deu
Göttern ge.oeihten Bäumen (wie im Norden Eschen, sonst besonders Lmden
oder Eichen) oder auch unter Baumgruppen, zusammen, worauf noch ^)rts-
^meu wie Siebenlinden, Dreieiche.., Sicbeneichen u. a. ..^
Später wurde auch vor dem Stadttore, an der Reichsstraße, auf Anhohen,
un Rücken großer Felsblöcke, bei sogenannten Staffelsteinen (daher auch der
Ortsname Staffelstein bei Bamberg) zu Gerichte gesessen (Stnffelgcr.chte). ^.e
Gerichtshegung, die in besondern 'feierlichen Formen (z. B. m.t best.ini.iten
Vegungsfrage..) vor sich ging, wurde äußerlich erkennbar gemacht durch die
Abgrenzung des anfangs' in'der Regel kreisrunden Dingplatzes (vgl. „Ring
und Ding." „riuglich, dinglich") durch Pfühle, in der Urzeit, besonders un Norden,
durch Haselstübe', die man durch Schnüre (zuweilen durch bloße Seidenfäden,
also iu mehr symbolischer Weise) mit einander verband (daher der Ausdruck:
"Spannung" des Dings). Auf diese Umhegung des Dingplcitzes, die ihm einen

So läßt z, B. Nerm. Schmid, Gesammelte Schriften (2. Aufl., ohne Jahreszahl,
^d. 4/!>, S. 365) bei der Schilderung eines Haberfeldtreibens den Obersten der Haberer die
cm den Schuldigen ergehende Aufforderung, aus dem Hause zu kommen, mit den Worten be-
Mießcn- „Komm Herfür oder wir schneiden dir den Span aus der Tür."

Grenzboten III 1908 86
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besondern, strafrechtlich streng geschützten Frieden, den „Dingfriedcn," verschaffte
(woher nns auch noch heute die „Nmfriedigung" oder „Einfriedigung"
für Umzännung geläufig ist), geht auch unser Zeitwort „hegen" zurück
(Grundbedeutung: „umzäunen," danach dann auch Wild, Fische, Fvrstanpflan-
zungen, Wiesen hegen ^ schonen, sorgfältig unterhalten, besonders beliebt in
der reimenden Formel „hegen nnd pflegen"), ja vielleicht auch die Wendung:
„einem ins Gehege kommen" (vgl. auch „Hag"). Später bevorzugte man
eine festere Umzäunung des Gerichtsplatzes durch eineu hölzernen Bretterverschlag
(Geländer), die sogenannten Schranken oder Schrannen, die uns in der Weu-
dung „vor den Schranken des Gerichts erscheinen" noch heute geläufig
sind, obwohl sie ihre frühere Bedeutung längst eingebüßt haben, während es
bei den noch immer viel gebrauchten Redensarten „jemand in die Schranken
fordern," „die Schranken überschreiten (übertreten)" und „für (oder
gegen) jemand in die Schranken treten" allerdings fraglich ist, ob sie sich
schon von vornherein nur auf die Gerichts schranken oder vielmehr auch — wenn
nicht gar nur — auf die Turnierschranken bezogen haben.

Während in Oberdeutschland (Bayern, Schwaben, Franken) durch das
ganze Mittelalter die „Schrannen" auch die „Gerichtsbänke" bezeichnethaben,
zunächst wahrscheinlich, weil diese gleich an den Innenwänden der Umzäunung
befestigt waren — womit das noch jetzt in Süddcntschlcmd gebräuchliche Wort
„Fleisch- oder Brotschranne" für die Bank der Fleischer oder Bäcker ans dem
Markte zu vergleichen ist —, hat der Sprachgebranch in Niederdeutschland den Aus¬
druck „Bank" unzweideutig vor „Schranne" oder „Schranke" bevorzugt. Hier
befindet sich darum auch das Gericht „binnen den Bänken," und der Kläger
hat seiue Sache „binnen den vier Bänken" vorzutragen. Dem entsprechend wird
auch die „Bank" (d. h. die Gerichtsbank, Dingbank) „gehegt" oder „gespannt."
Innerhalb des Geheges saßen nämlich die Urteilsfinder und später die Schöffen
— im Gegensatze zu dein während der ganzen Verhandlung ans einem Stuhle
thronenden Nichter (vgl. „Nichterstuhl") — auf ursprüuglich wohl steinernen,
dann hölzernen Bänken. Daher sprach man auch einst vorwiegend von der
„Schöffenbank" statt von dem Schöffenkollegium, in ähnlicher Weise wie uusre
Reichsstrafprozeßordnung noch das Wort „Geschwvrnenbank" verwendet,
während die Bezeichnung „Schöffen- oder Schöppenstuhl" erst dem spätern
Sprachgebranch angehört. Von der Gcrichtsbank ist wohl jedenfalls auch die freilich
nicht recht klare Redensart „etwas (eine Sache) auf die lange Bank schieben"
oder (älter) „ziehen" (Lessing) hergenommen. Vielleicht darf man sie ins¬
besondre darauf zurückführen, daß die Schöffen nur das Aktenmaterial, das
gleich erledigt werden sollte, unmittelbar bei sich liegen hatten, während sie
andre Sachen, mit denen sie sich Zeit nehmen zu können glaubten, weiter zurück
legten, „auf die lange Bank schoben," die übrigens nicht selten zugleich die
Form einer Kiste zur Aufbewahrung der Akten gehabt haben mag (woraus sich
auch die ältere Form „etwas in die langen Truhen legen" erklären läßt).
Auch die bekannten ellenlangen Prozesse beim Neichsknminergerichte mögen seiner¬
zeit dazu beigetragen haben, den verallgemeinerten Sinn jenes Sprachbildes noch
mehr zu befestigen. Man ist aber noch weiter gegangen und hat cmch das
einfache Zeitwort „etwas aufschieben" (vgl. „Aufgeschoben ist nicht auf¬
gehoben") als eine Ellipse betrachtet, bei der eigentlich die Worte „auf die
lange Bank" zn ergänzen wären. Mag dies aber auch eine bloße Hypothese
sein, so steht es dagegen wohl jedenfalls fest, daß — wie einst schon der
Sachsenspiegel schlechthin von der „Bank" statt von der „Dingbank" sprechen
konnte — auch heute noch das Volk unter der „Bank" die Gerichts-, namentlich
die Anklagebank begreift (daher „auf die Bank" oder „anfs Bänkle
kommen" ^ „gerichtlich belangt werden"). Zum Zwecke der Versammlung
der Dinggenossen an der Gerichtsstätte, dann auch zum Zeichen des Beginns
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der Gerichtsverhandlung, besonders eines Kriminalverfahrens, pflegten (auf dem
Lande, in Ansiedl.mgen mit Kirchen) die Glocken geläutet zu werden (das sogenannte
Belänten des Dinges), wie Glockengeläute auch erscholl, wenn es nach ruchbar
gewordner Missetat die schnelle Verfolgung und Ergreifung eines Schu digen
ins Werk zu scheu galt. Au solches Läuten der großen Gericht»- (Mord-,
Vanu- oder Sturm)glocke auch bei der Erklärung der Redensart ..etwas au
die große Glocke hängen" oder „schlagen" zu denken, erscheint wohl znlas lg
und 'jedenfalls weniger gesucht, als die Herleitung von dem nirgends besagten
Anhängen von Klagezetteln au Glocken oder von der durch Karl den Großen
verbotnen Sitte, Zettel „propwr ^-rnckwcmi" (d. h. zur Abwendung von Hagel¬
schauern) an dem Glockeiistrange zu befestigen.

Schou in ältester Zeit wnrde der Prozeß beherrscht von einem steigen
Formalisinus, der besonders auch in der genau geordiieteu Rede uud Wider¬
rede der Parteien zutage tritt. Frühzeitig begegnet uns deshalb dav ^ort„Rede" (nhd. rväie.,, rc).la,, »ihd. schon recke), das wir heute wohl für „Ge¬
spräch" schlechthin, namentlich aber für deu „kuustmäßigeu Vortrag' ^einerlei
welchen Inhalts - gebrauchen, als technische Bezeichnung der „vor Gericht
geführten Rede" (daher auch „Redner" früher soviel wie ^nrsprech, An¬
walt vor Gericht, Wortführer und der noch moderne juristische Aufdruck
„Einrede" ^ Widerrede im Prozeß neben „Einspruch" und „Widerspruch )
Freilich ist das Wort „Rede" zu dieser speziellen Bedeutung selbst erst auf
Umwegen gelangt während es von vornherein einen juristischen Smu gehabt
hat. Es bedeutete nämlich ursprünglich so viel wie „die vor Gericht abgelegte
Nechmmg" oder Rechenschaft" (vgl. das lat. rickio und MAtro), dann weiter
sowohl die Rechtssache" als auch das „Recht" in objektivem Sinne (j^
l'ustitm, wx, ördo), endlich „das Mittel, wodnrch >nan Rechenschaftgewährte," das
eben regelmäßig jn die gerichtliche Rede war. Ans diesem Entwicklungsgänge
werden uns auch moderne Wendungen wie „Rede stehen" für „Rechenschaft
geben" und „jemand znr Rede stellen" oder „fetzen" für „zur Rechenschaft
ziehen," „Rede nnd Antwort geben" u. a. m. verständlich; ja auch das Eigen¬
schaftswort redlich" ist zunächst von der Bedeutnng „so viel als man verant¬
worten kaun" abgegangen (vgl. die Allitemtion: „recht und redlich.") Daß
auch in dem bekannten, jetzt in ganz allgemeiner Weise verwandteii Sprichworte:
"Eines Manuel Rede ist keines Mannes Rede" die „Rede" urjprniiglich
nur in dem frühern juristischen Sinne (Rede vor Gericht) zu verstehu gewesen
ist. das zeigt gauz deutlich dessen ältere und ausführlichere Fassung: „miiW wMns»
reck i«t sin lmlb rcxl nr^r sol ckis part vkrlivr«zn d«(Z< die die Sprich-
wörtersamuiluugen seit Anfang des sechzehnten Jahrhunderts keimen und
Sebastian Franck schon als Inschriften der Rathäuser zu Nnrnberg und
Ulm anführt. Daß uoch verschiedue andre Variationen dieses, anch schon den
Römern geläufig gewesenen Grundsatzes („imckmtnr st »Itsr» p-u^", v. 1. 3, (.oä.
>U'»t. 7. 43) bestanden haben, ist sicher; allzu gesucht erscheint es dagegen, mit
Sachße (Zeitschr. f. deutsch. Recht. XVI, S. 93 ff.) auch dem Spruche „Ein¬
mal ist keinmal," der allerdings gleichfalls eine Beziehung zum Rechtsleben
gehabt zu haben scheint, denselben Sinn beizulegen, indem man das Wort
.,'ncil" in „Einmal" (^ Ein Mal) mit dem altdeutschen (und, altnordischen)
weil (malml, m-ckuck ^ Gcrichtsverhandlnug, Klage, Rede) identifiziert. Noch
unzulässiger ist es aber, das heute noch oft angeführte Sprichwort „Wer
zuerst kommt, mahlt zuerst" — das z.B. der Sachsenspiegel ganz unzwei¬
deutig als eine speziell das Mühlenrecht betreffende Nechtsparömie erkennen
laßt — dadurch aus den Rechtsstreit der Parteien zu beziehen „Wer zuerst
vor Gericht kommt, soll zuerst vom Nichter gehört werden"), daß man auch hier
das „malen" (als aus dein althd. mirlr-ckjmi entstanden) in einen Zusammenhang
mit dem ..Mal" oder der „Mahlstatt" bringt. Mehr Wahrscheinlichkeit
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hat es schon für sich, das Sprichwort „Wer A sagt, muß auch B sagen"
mit dem altdeutschen Gerichtsverfahren in Verbindung zu setzen. Da nämlich
nach der Rechtsterminologie des Mittelalters die Antwort des Beklagten,
namentlich die verneinende (mit dem bestärkenden Eide im Gefolge), das „Be¬
sagen" hieß (niederd. boL!>,i(<zn. oder vorLa-Kvir, später in „versagen" entstellt), so
mag wohl der Volkswitz die Rechtsregel, jeder Angeklagte müsse im Falle
der Widerklage demselben Gericht als Äntworter „besagen," mit einem Wort¬
spiele dahin gefaßt haben: „Wer A sagt (eigentlich: ansagt, anspricht), mnß auch
B sagen," d, h. „besagen," Kaum noch einem Zweifel unterliegt es endlich, daß
die sprichwörtliche Beteuerung „Ein Manu, ein Wort" einst nur den
engern juristischen Sinn gehabt hat, mau dürfe das einmal vor Gericht ge¬
sprochn« Wort nicht widerrufen, sodaß sie also mit einem kurzen Schlagworte
den Grundsatz der sogenannten „Uuwaudelbarkeit des Wortes" charakterisiert,
worin uns die ganze Starrheit des ältern Prozeßformalismus am deutlichsten
entgegentritt (vgl. das französische: „?a,rols rurs toi volos irv xvrit ßtrc; rapoivs").
Gerade infolge dieser Anschauung, wonach Fehler in der Rede von den Parteien
nicht mehr verbessert werden konnten, die natürlich eine große Gefahr für den
des Wortes nicht sehr Kundigen in sich barg, machte sich allmählich eine — ur^
sprünglich unzulässige — Vertretung im Worte durch dafür geschulte Personen
notwendig. Man ließ darum später einen Fürsprecher (cchd. kurispreono,
Fürsprech, Sprecher, Vorsprccher, Fürbringcr, Fürleger, Redner, Vorredner, pro-
locmtor usw.) für sich reden, dessen Worte „die (vor Gericht mit erschienene)
Partei unter gewissen Voraussetzungen zn desavouieren und zu verbessern be¬
rechtigt war" (Brunner). Noch heute kennen die deutschen Schweizer einen
„Fürsprech" an Stelle unsers farblosern Nechtsanwalts oder Advokaten; einem
andern „das Wort reden" kaun aber auch im Deutscheu Reiche, und zwar auch
außerhalb der Gerichtssäle, heute ein jeder, der zn dessen Gunsten eintreten will.
Früher sagte man Wohl auch statt dessen: „das Wort sprechen" oder „halten,"
weshalb „Bürgerworthalter" noch im neunzehnten Jahrhundert als Be¬
zeichnung des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversmnmlung in hcmnvverschen
Städten vorkam und „der worthaltende Bürgermeister" sogar noch jetzt
als Amtsbenennung in Hamburg üblich ist.

(Schluß folgt)

Die Komödie auf Kronborg
Erzählung von Sophus Bauditz

Autorisierte Übersetzung von Mathilde Mann
(Fortsetzung)

m nächsten Tage beantwortete Christence kaum Wills Morgengruß,
und als er später in entschuldigendem und traurigem Ton begann:
Jungfer Elisabeth, zürnt Ihr noch immer? da antwortete sie kurz:
Ich heiße nicht Elisabeth! und verließ schnell das Zimmer.

Will konnte jetzt übrigens, auf einen Stock gestützt, aus einem
Zimmer in das andre gehn; er dachte auch daran, sich die Treppe

hinab zn wagen, in die freie Lnft hinaus, gab es aber wieder auf und setzte sich
an einen Tisch vor dem offnen Fenster. Dort schrieb er eine Menge — keine
Briefe —. strich ans und schrieb wieder, aber ehe Jver Kramme zum Mittagessen
aus der Schule kam, hatte er das Papier zerrissen und die kleinen Fetzen im
Winde flattern lassen.

Als sie bei Tische saßen/ ertönte plötzlich aus der Richtung der Pferdemühlen-
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